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Norm

AuslBG §28b Abs3;

VwGG §30 Abs2;

1. AuslBG § 28b heute

2. AuslBG § 28b gültig ab 01.07.2020 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 104/2019

3. AuslBG § 28b gültig von 01.01.2014 bis 30.06.2020 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 72/2013

4. AuslBG § 28b gültig von 01.07.2011 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 25/2011

5. AuslBG § 28b gültig von 01.07.2002 bis 30.06.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 68/2002

6. AuslBG § 28b gültig von 01.01.2000 bis 30.06.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/1999

7. AuslBG § 28b gültig von 01.01.1997 bis 31.12.1999 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 776/1996

8. AuslBG § 28b gültig von 01.01.1996 bis 31.12.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 895/1995

9. AuslBG § 28b gültig von 01.07.1993 bis 31.12.1995 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 463/1993

1. VwGG § 30 heute

2. VwGG § 30 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 30 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 122/2013

4. VwGG § 30 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

5. VwGG § 30 gültig von 01.08.2004 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2004

6. VwGG § 30 gültig von 05.01.1985 bis 31.07.2004

Rechtssatz

Stattgebung im Umfang der Auswirkungen des angefochtenen Bescheides auf Eintragungen in die zentrale Evidenz

verwaltungsbehördlicher Strafverfahren gemäß § 28b Abs. 3 AuslBG - Bestrafung wegen Übertretung des AuslBG - Mit

dem angefochtenen Bescheid wurde über den Beschwerdeführer wegen Übertretung des AuslBG eine Geldstrafe in

der Höhe von jeweils EUR 2.200,-- und eine Ersatzfreiheitsstrafe von einer Woche, vier Tagen und fünf Stunden

verhängt und ihm die Bezahlung der Kosten des Verwaltungsstrafverfahrens auferlegt. Der Beschwerdeführer

begründet seinen Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung damit, dass der angefochtene Bescheid durch

seine Eintragung in den Auftragnehmerkataster Österreich hinsichtlich der Vergabe von öEentlichen Aufträgen für ihn

und sein Unternehmen schwer wiegende Folgen hätte. Auch gewerberechtlich wären bis zum Entzug der

Gewerbeberechtigung nachteilige Folgen zu erwarten. Im Umfang der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung

konnte das Vorliegen der Voraussetzungen für die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung für den
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Beschwerdeführer, der Geschäftsführer eines Bauunternehmens ist, als gegeben erachtet werden.Stattgebung im

Umfang der Auswirkungen des angefochtenen Bescheides auf Eintragungen in die zentrale Evidenz

verwaltungsbehördlicher Strafverfahren gemäß Paragraph 28 b, Absatz 3, AuslBG - Bestrafung wegen Übertretung des

AuslBG - Mit dem angefochtenen Bescheid wurde über den Beschwerdeführer wegen Übertretung des AuslBG eine

Geldstrafe in der Höhe von jeweils EUR 2.200,-- und eine Ersatzfreiheitsstrafe von einer Woche, vier Tagen und fünf

Stunden verhängt und ihm die Bezahlung der Kosten des Verwaltungsstrafverfahrens auferlegt. Der Beschwerdeführer

begründet seinen Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung damit, dass der angefochtene Bescheid durch

seine Eintragung in den Auftragnehmerkataster Österreich hinsichtlich der Vergabe von öEentlichen Aufträgen für ihn

und sein Unternehmen schwer wiegende Folgen hätte. Auch gewerberechtlich wären bis zum Entzug der

Gewerbeberechtigung nachteilige Folgen zu erwarten. Im Umfang der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung

konnte das Vorliegen der Voraussetzungen für die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung für den

Beschwerdeführer, der Geschäftsführer eines Bauunternehmens ist, als gegeben erachtet werden.
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